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Steuern und Steuererklärung 
Ausgangslage 
Wenn Papa Stoller schlecht gelaunt und ungeniessbar ist, dann ist wieder einmal Zeit die 
Steuererklärung auszufüllen. Tagelang verschanzt er sich dann in seinem Arbeitszimmer, 
umgeben von Tausend Belegen und Ordnern, sodass man ihn fast nicht mehr sieht, sondern 
nur noch fluchen hört. Und dass die Sonntage, an denen sich Papa Stoller hinter dem Com-
puter verschanzt, in der Regel auch noch wunderbar sonnige Wintertage sind, ist der Laune 
von Papa Stoller auch nicht zwingend zuträglich.1 

Auch am Esstisch sind dann die Steuern ein Thema: In langen Monologen kann er sich dann 
über die Überflüssigkeit des Staates aufhalten, weshalb er, Papa Stoller, nur so viel an Steu-
ern zahlen muss und dass der Staat sowieso viel zu viel ausgibt und locker sparen könnte. 
Dies wiederum lässt Mama Stoller erzürnen, worauf am Familientisch wieder eine Riesendis-
kussion aufkommt. 

 
Abbildung 1: Papa Stoller beim Ausfüllen der Steuererklärung 

Lernziele 
Sie lernen … 

- … die wichtigsten Begriffe zu Steuern kennen, 

- … wofür die Steuereinnahmen verwendet werden, 

- … wie man eine Steuererklärung ausfüllt, 

- … an einem Beispiel, wie man die Einkommens- und Vermögenssteuer berechnet. 

Weshalb Steuern? 
Steuern zahlt vermutlich niemand gerne, vor allem weil man keine direkte Gegenleistung 
sieht. Aber Steuern sind notwendig, weil damit die Ausgaben des Staates (Bund, Kanton, 
Gemeinde) finanziert werden. Aber wofür zahlt man eigentlich konkret Steuern? Was pas-
siert mit dem Geld, das der Staat einnimmt? 

Auftrag: Nennen Sie vier konkrete Leistungen des Staates, die Sie laufend nutzen. 

Anreise mit dem Zug (SBB, BLS)   
Unterhalt der Strassen, Abfall und 
Abwasser   

Sicherheit auf den Strassen (Polizei usw.)   
Öffentliche Schulen (Gym, BFS), 
Finanzierung von Spitälern usw.   

                                                
1 Vgl. hierzu auch „Emil träumt – Steuererklärung“, zu finden auf auf www.srf.ch, http://www.srf.ch/play/tv/theater-und-comedyp-
rogramme/video/emil-traeumt-vom-29-09-2013?id=a0000cce-5290-4c03-b9a5-d636f4ffb686, Google-Suche mit: „emil träumt 
srf“ 13:26–22:02 Minuten 
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Öffentliche Finanzen2: «Froh zu sein bedarf es wenig…» 
Sie kennen vielleicht den Kinderkanon: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist 
ein König“. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt eben König (oder da die Schweiz eben eine 
Demokratie ist, Bundesrat) der Schweiz und Sie könnten entscheiden, wie viel der Staat wo-
für ausgibt. Wofür würden Sie die aktuell mehr als 70 Milliarden Schweizer Franken Staats-
budget einsetzen? Auftrag: Entscheiden Sie, wie viele Schweizer Franken Sie für welche 
Aufgaben einsetzen würden, und tragen Sie diese Beträge in der Tabelle unten ein (Einzel- 
oder Partnerarbeit). Anschliessend tragen wir die Lösungen in der Klasse zusammen.   

Aufgabengebiet 
(Budget 2019) 

Ausgaben 
(Einzellösung) 

Ausgaben 
(Klassenlösung) 

Tatsächliche Aus-
gaben  

Beziehungen zum Ausland   3.6 

Bildung und Forschung   8.0 

Finanzen und Steuern   9.8 

Landwirtschaft und Ernäh-
rung 

  3.7 

Ordnung und öffentliche Si-
cherheit 

  
0 (> Übrige 
Aufgaben) 

Landesverteidigung   6.2 

Soziale Wohlfahrt   23.0 

Umweltschutz   
0 (> Übrige 
Aufgaben) 

Verkehr   10.1 

Übrige Aufgaben   7.9 

Total 72,3 Mrd. CHF 72,3 Mrd. CHF 72.3 

 
Jetzt die etwas kniffligere Frage: Womit würden Sie (immer noch König oder Bundesrat) die 
70 Milliarden Schweizer Franken finanzieren? Von irgendwoher muss das Geld zur Finan-
zierung des Staates ja kommen… Auftrag: Überlegen Sie verschiedene Varianten, wie der 
Staat Geld einnehmen könnte, und tragen Sie diese Möglichkeiten von Staatseinnahmen in 
der folgenden Tabelle ein. Erlaubt sind auch völlig abwegige Einnahmenquellen. 

Zölle   Mehrwertsteuer   Bussen   

Parkgebühren   Gebühr für Pass/ID   
Leistungen an andere 
Länder gegen Entgelt   

Motorfahrzeugsteuer   Reichensteuer   Geld drucken   

Weshalb Geld nicht stinkt 

Vielleicht kennen Sie das lateinische Sprichwort „Pecunia non olet“ (auf Deutsch: „Geld stinkt 
nicht“). Die Antwort, woher dieses Sprichwort bedeutet und was es mit Steuern zu tun hat, 
finden Sie auf Wikipedia: www.wikipedia.de, Suchbegriff „Geld stinkt nicht“.  

                                                
2 Eidgenössische Finanzverwaltung, www.efv.admin.ch > Bundeshaushalt > Der Haushalt im Überblick > Ausgaben, 31.01.19 
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Die Steuern im Überblick: Steuern.easy 
Anstatt dass ich Ihnen jetzt die theoretischen Grundlagen hier "vorbrösmelele", lasse 
ich Sie diese für einmal im Internet suchen. Gehen Sie dazu auf folgende Website: 

www.steuern-easy.ch, klicken auf das Menu-Icon  und dann auf „Wissen“. Beant-
worten Sie dann die folgenden Fragen (in Klammern der Überschriften das entspre-
chende Kapitel auf steuern-easy.ch).  

Wer darf Steuern erheben? (> Das Schweizerische Steuersystem) 

Das Recht Steuern zu erheben ist die sogenannte Steuerhoheit. Es ist klar, dass nicht Je-
dermann Steuern erheben darf, sondern nur der Staat. In der Schweiz werden die Steuern 
gleich auf drei Ebenen erhoben, nämlich von… 

Bund   Kantone   Gemeinde   

Was für Steuern gibt es? (> Die verschiedenen Steuerarten) 

Vervollständigen Sie die Tabelle (Auszug). 

Steuerhoheit 

Direkte 
………………………….. Steuern 

Indirekte 
………………………….. Steuern 

Erhoben direkt bei den Steuerpflichti-
gen 

Erhoben auf Konsum oder Verbrauch 
von Waren und Dienstleistungen 

Bund 

 
Einkommenssteuer 
E……………………………………… 
natürlicher Personen 
 
Gewinnsteuer 
G……………………………………… 
juristischer Personen 

 
Mehrwertsteuer 
M……………………………………… 
 
Eidgenössische 
Verrechnungssteuer 
 
V………………………………………   
Tabaksteuer 
T……………………………………… 
Biersteuer 
B……………………………………… 
Mineralölsteuer (d.h. auf Benzin) 
Automobilsteuer 
Steuer auf Spirituosen 

Kantone und 
Gemeinden 

 
Einkommenssteuer 
E……………………………………… 
natürlicher Personen 
Vermögenssteuer 
V……………………………………… 
natürlicher Personen 
Gewinnsteuer 
G……………………………………… 
juristischer Personen 
Kapitalsteuer 
K……………………………………… 
juristischer Personen 
Erbschaftssteuer (Kanton) 
E……………………………………… 
Schenkungssteuer (Kanton) 
S……………………………………… 
Liegenschaftssteuer (Gemeinde) 
L……………………………………… 

 
Motorfahrzeugsteuer (Kanton) 
M……………………………………… 
 
Hundesteuer (Gemeinde) 
H……………………………………… 
 
Vergnügungssteuer (Gemeinde) 
V……………………………………… 
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Das Steuersystem in der Übersicht 

 
Auftrag: Ordnen Sie die Zahlen der folgenden Begriffe der obigen Grafik zu. 

1 Steuern 
Sind Geldleistungen von natürlichen oder juristischen Personen, die von der 
öffentlichen Hand erhoben werden. Sie haben keine direkte Gegenleistung. 
Man unterscheidet: 

- 1a Direkte Steuern: Massgebend für die Höhe der Steuer ist die per-
sönliche wirtschaftliche Lage (Einkommen, Vermögen, Kapital, Gewinn). 

- 1b Indirekte Steuern: Sie belasten den Verbrauch (z.B. Benzin, Ta-
bak), den Besitz (z.B. Motorfahrzeug) oder den Aufwand (z.B. Kurtaxe). 

2 Steuerho-
heit 

Das Recht, Steuern zu erheben und über den Ertrag zu verfügen. Dieses 
Recht besitzen der Bund, die Kantone und die Gemeinden (politische Ge-
meinden und Kirchgemeinden) 

3 Steuersub-
jekt/-pflicht 

- 3a Juristische Personen (AG, GmbH, Genossenschaften), die ihren 
Sitz oder ihre Betriebsstätte in der Schweiz haben 

- 3b Natürliche Personen (Menschen), die in der Schweiz ihren Wohn-
sitz oder ihren Aufenthalt haben 

Ehepaare und eingetragene Partner versteuern Einkommen und Vermö-
gen gemeinsam. Ebenfalls werden Einkommen und Vermögen der minder-
jährigen Kinder von ihren Eltern besteuert. Davon ausgenommen sind Ju-
gendliche, die schon ein eigenes Erwerbseinkommen haben. Deshalb muss 
eine eigene Steuererklärung machen, wer das 16. Altersjahr erreicht hat. 

  

1a 
1b 

2 

3b 3a 
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Beispiel: Die Familie Stoller zahlt als Steuerpflichtige (= Steuersubjekte) Einkommens- und 
Vermögenssteuer (= direkte Steuern) an die Gemeinde Spiez, den Kanton Bern und den 
Bund (= Steuerhoheit). Da Susanne und Stefan Stoller verheiratet sind, versteuern sie Ein-
kommen und Vermögen gemeinsam. Ebenfalls mitversteuert wird das Einkommen und Ver-
mögen der Kinder, sofern sie noch nicht erwerbstätig sind. 

Ausgewählte Steuern 
Auf die Einkommens- und Vermögenssteuer gehen wir später noch ein. Hier aber noch zwei 
wichtige Steuerarten (wieder ergänzen mit Steuern.easy, www.steuern-easy.ch): 

Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer (MWST) ist eine allgemeine Verbrauchs……………………………-
steuer. Egal ob bei einem Kauf eines Buches oder von Lebensmitteln, bei einem Essen in 
einem Restaurant oder beim Coiffeur: (Fast) Überall fällt die MWST an. Es gibt drei unter-
schiedliche Steuersätze: 

Steuersätze Höhe Beispiele 

Normalsatz 7,7 % 
Alkoholische Getränke, Kleider, Coiffeur, 
Essen im Restaurant 

Sondersatz (für Hotellerie) 3,7 % Beherbergung und Frühstück 

Reduzierter Satz (für Güter 
des täglichen Bedarfs) 

2,5 % 
Lebensmittel, Medikamente, Bücher, 
alkoholfreie Getränke 

 
Daneben gibt es noch Leistungen, die von der MWST befreit oder von ihr ausgenommen 
sind: 

Von der MWST befreit Lieferungen ins Ausland (Exporte) 

Von der MWST ausgenom-
men 

Erziehung, Unterricht, Kultur 

Die Verrechnungssteuer (VST) 

Hauptziel der Verrechnungssteuer (VST) ist die Verhinderung der Steuer-
hinterziehung……………………. Mit der VST werden die Steuerpflichtigen veranlasst, ihr 
Bank- und Wertschriftenvermögen sowie die daraus erzielten Erträge (z. B. Bankzinsen ab 
CHF 200, Dividenden) und Lotteriegewinne in der Steuererklärung korrekt anzugeben. 
Damit dies geschieht, zieht die Bank z. B. Zinsen auf dem Sparkonto 35………% Verrech-
nungssteuer ab und überweist sie an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV). Die VST 
kann dann der Steuerpflichte via Steuererklärung wieder zurückfordern. 

 

Bank 

Konto-
inhaber 

Steuer-
verwaltung 
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Steuererklärung ausfüllen 

Von der Steuererklärung bis zur Steuerzahlung 

1. Schritt, Steuererklärung 
Im Kanton Bern erhalten Sie von der Steuerverwaltung die Zugangsdaten für die Online-
Steuererklärung TaxMe (www.taxme.ch) zugeschickt. In der Steuererklärung erfassen Sie 
Einkommen und Vermögen des Vorjahres (dieses Jahr also für 2018). Für die Steuererklä-
rung haben Sie Zeit bis 15. März. Wenn Ihnen diese Frist nicht reicht, können Sie vor dem 
15. März eine Fristverlängerung beantragen (bis 15. September bzw. 15. November). 
Wenn Sie Ihre Steuererklärung nicht oder zu spät einreichen, werden Sie gemahnt (Mahnge-
bühr: CHF 60.–) und anschliessend gebüsst (CHF 400.–). Wer gar keine Steuererklärung 
einreicht, wird zudem von der Steuerbehörde zwangsveranlagt. 

2. Schritt, Erfassung bzw. Freigabe 
Die fertig erstellte Steuererklärung geben Sie über Internet frei. Zudem müssen Sie eine un-
terschriebene Freigabequittung bei Ihrer Wohngemeinde einreichen. Von Hand ausgefüllte 
Steuererklärungen werden von der Steuerbehörde elektronisch erfasst. 

3. Schritt: Steuerveranlagung 
Nach der Freigabe wird die Steuererklärung von der Steuerbehörde geprüft. Erst jetzt wer-
den die Steuerpflichtigen für das Vorjahr definitiv veranlagt (d.h. die zu bezahlende Steuer 
festgelegt). 
Sind Sie mit dem Veranlagungsentscheid der Steuerbehörde nicht einverstanden, können 
Sie diesen schriftlich anfechten. Sie müssen dazu innert 30 Tagen schriftlich einen begrün-
deten Antrag stellen. Dieses Begehren (auch als Einsprache bezeichnet) führt zu einer er-
neuten Prüfung der Steuerveranlagung. Diese neue Verfügung können Sie über einen er-
neuten Rekurs bei der nächst höheren Instanz anfechten. 

4. Schritt: Steuerzahlung (Inkasso) 
Dreimal im Jahr (Juni, September und Dezember) verschickt die Steuerbehörde die Steuer-
rechnungen. Jeweils 40 %, 30 % und nochmals 30 % des voraussichtlich geschuldeten 
Rechnungsbetrages sind mit den Steuerrechnungen zu bezahlen. 
Mit der definitiven Veranlagung wird auch die Schlussabrechnung fürs Vorjahr verschickt. Je 
nachdem müssen Sie nachzahlen oder erhalten Geld gutgeschrieben, da die bereits wäh-
rend des Vorjahrs geleisteten Ratenzahlungen noch auf früheren Angaben (aus dem Jahr 
2017) beruhten. 

Tipps 

1. Elektronische Steuererklärung: Füllen Sie die Steuererklärung elektronisch mit TaxMe 
oder noch besser online (www.taxme.ch) aus. 

2. Ordner führen: Bewahren Sie alle Steuerunterlagen (in einem Ordner) auf. So können 
Sie später beim Ausfüllen der Steuerklärung darauf zurückgreifen und müssen die Unter-
lagen nicht zusammensuchen.  

3. An die Steuerbehörde einen Dauerauftrag erteilen: Berechnen Sie, wie viele Steuern 
Sie pro Monat etwa bezahlen müssen. Überweisen Sie per Dauerauftrag jeden Monat ei-
nen genügend hohen Betrag an die Steuerbehörde oder, wenn das nicht geht, auf ein se-
parates Sparkonto. 

4. Keine Steuervergehen: Füllen Sie die Steuererklärung wahrheitsgetreu aus, sonst ma-
chen Sie sich unter Umständen strafbar. Es gibt zwei Formen von Steuervergehen: 

- Steuerhinterziehung (Verschweigen von Einkommen und Vermögen): Wird allein 
durch die Steuerbehörde geahndet (kein Strafprozess). Strafmassnahmen: Nachzah-
lung der hinterzogenen Steuer, Busse in der Höhe der hinterzogenen Steuer, je nach 
Schwere Strafsteuer bis das 3-fache der Nachsteuer. 

- Steuerbetrug (Fälschen von Dokumenten und Urkunden): Ist strafbar und hat ein 
Strafverfahren zur Folge. Je nach Schwere wird es mit Freiheitsstrafe oder Busse ge-
ahndet.  
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Aufwärmübung 

Bevor Sie eine "richtige" Steuererklärung ausfüllen, zuerst noch eine Vorübung zum Ausfül-
len der Steuererklärung: www.steuern-easy.ch > Start (oder Ausfüllen.Easy) > Laura (Kauf-
männische Lernende) (Button ganz zuunterst auf der Seite; Smartphone von Vorteil quer hal-
ten), anschliessend dasselbe für Pia (alleinerziehende Mutter). 

Berechnung des steuerbaren Einkommens und Vermögens 

Wie Sie auf jetzt auf Steuern.Easy gesehen haben, müssen Sie in der Steuererklärung Ihren 
Lohn angeben, dürfen aber auch verschiedene Abzüge machen. Im Überblick sieht der Auf-
bau der Steuererklärung folgendermassen aus: 

Einkommen (einmalige und wiederkehrende 
Einkünfte) 

Vermögen (alle Werte im Eigentum des 
Steuerpflichtigen) 

Erwerbseinkommen (Nettolohn) 
Nebenerwerb/Ersatzeinkommen 
Einkommen aus Vermögen (Zinsen) 

Sparkapital (Bankkonti, Wertschriften) 
Lebensversicherungen 
Fahrzeuge 
Liegenschaften 

– allgemeine Abzüge 
 Berufsauslagen 
 Schuldzinsen 
 Prämien für Sozialversicherungen 

– allgemeine Abzüge 
 Private Schulden 
 Hypotheken 

= Reineinkommen = Reinvermögen 

– Sozialabzüge 
  für Kinder, Verheiratete, Rentner usw. 
 Krankheits- und Unfallkosten 

– Sozialabzüge 
  für Kinder, Verheiratete 
 

= Steuerbares Einkommen = Steuerbares Vermögen 

Vor dem Ausfüllen der Steuererklärung 

Wie auf Steuern.Easy gesehen haben, benötigen Sie für die Steuererklärung verschiedene 
Belege. Welche Belege müssen Sie sich vor dem Ausfüllen der Steuererklärung bereitlegen? 

Lohnausweis   
Bankkontoauszüge, 
Wertschriftenverzeichnisse   

Aufstellung über 
Krankenkassenprämien 

Aufstellung der 
Krankheitskosten   

Belege zu Berufs- oder 
Ausbildungskosten (z.B. 
ÖV, Weiterbildungen)   

Belege für Spenden, 
Vergabungen   

Und jetzt: Steuererklärung ausfüllen mit TaxMe… 

Auftrag 
Füllen Sie auf www.taxme.ch aufgrund der Angaben auf der nächsten Seite die Steuererklä-
rung von Patricia Noss aus. Verwenden Sie dazu die Demoversion von TaxMe. Setzen Sie 
zu Beginn statt den Namen von Patricia Noss Ihren eigenen Namen ein. 
Tipp: Verwenden Sie die Hilfen im Programm, wenn Sie nicht mehr weiterkommen. 
 
Wie finde ich „Taxme“ im Internet? 
Gehen Sie wie folgt vor: www.taxme.ch > Im Suchfeld (Lupe) " demoversion taxme" einge-
ben > "TaxMe-Online natürliche Personen" wählen (vgl. Abbildung unten) > Demoversion 
TaxMe-Online! (neue Seite öffnet sich) > Demoversion TaxMe-Online starten > Zu TaxMe-
Online (ganz zuunterst). 
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Angaben zur steuerpflichtigen Person (rot Änderungen) 

Stammdaten (Anga-
ben zur Person) 

Patricia Noss, 28.02.1998 
ZPV-Nr.: 88888888 (oder wie vorgeschlagen), Fall-Nr. 1 
Schlösslistrasse 7, 3700 Spiez 
ledig, reformiert, eigener Haushalt, keine Kinder 

Telefon 033 655 50 30, E-Mail patricia.noss@hotmail.ch 
Rückfragen bei Vertretung: nichts eintragen 

Einkommen aus Tä-
tigkeit (Einkünfte) 

"Nur Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit" ankreuzen 

Unselbständiger Er-
werb (Angaben zum 
Arbeitgeber) 

Haupterwerb als Kauffrau bei der Berner Kantonalbank, Thun 
Beschäftigungsgrad 100% 
Nettolohn: CHF 40'000.– 
keine zwei gleiche Lohnausweise: nein, Pensionskasse: ja, Ge-
schäftsauto: nein 

Verschiedene Ein-
künfte 

Nichts anklicken 

Wertschriften (private 
Vermögenswerte, 
Bankkonti) 

Sparkonto: BEKB Thun, Konto-Nr. 12-345-678-9, eröffnet 2008, 
Bruttoertrag (Zins, der Verrechnungssteuer nicht unterliegend) 
CHF 60.–, Kontostand CHF  9'000.–, keine Kosten 

Lohnkonto: BEKB Thun, Konto-Nr. 98-765-432-1, eröffnet 2014, 
Bruttoertrag (Zins, der Verrechnungssteuer nicht unterliegend) 
CHF 90.–, Kontostand CHF 15'000.–, Kosten CHF 24.– 

Grundstücke im Pri-
vatvermögen 

Kein Wohneigentum 

Übriges Vermögen Fahrzeug: Fiat 500, Anschaffungsjahr (gekauft) 2017, Kaufpreis 
CHF 8'000.–, kein Leasingvertrag 

Schulden und Schuld-
zinsen 

Keine 

Berufskosten Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel: BeoAbo (Streckenabo 
Spiez–Thun), CHF 1‘200.– 
Kosten für Fahrrad: Maximalabzug (vgl. Erläuterung > Wegleitung 
S. 39) 

Auswärtige Verpflegung: Normalfall, 220 Arbeitstage 

Mitgliederbeitrag an Berufsverband (SKV): CHF 300.– 

Zu berücksichtigender Abzug: den Abzug wählen, bei dem Sie "bes-
ser fahren" 

Abzüge Berufsorientierte Weiterbildung, "Erfolgreich führen" an der Wirt-
schaftsSchule Thun, CHF 4'000.– (inkl. Lehrmittel) 

Beitrag Säule 3a: CHF 6'000.– (keine Bemerkungen) 

Prämien für Krankenkasse: CHF 200.– pro Monat 

Mitgliederbeitrag Junge Grüne Kanton Bern: CHF 100.– 

Spenden (Vergabungen): Greenpeace, Zürich CHF 120.– (8. Ja-
nuar), Médecins Sans Frontières, Genf CHF 150.– (13. Juli) 

Krankheits- und Unfallkosten: Dr. med. Thomas Schwab, Spiez 
CHF 800.– (31. März), keine Leistung der Krankenkasse 
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Berechnung der Steuerbelastung 
Wichtige Begriffe zur Berechnung der Steuern: 

Steuersatz 
Prozent- oder Promillesatz, zu dem das steuerbare Einkommen bzw. 
Vermögen besteuert wird (vgl. nächste Seiten). Bei Kanton und Ge-
meinde wird mit dem Steuersatz die einfache Steuer berechnet. 

Steuerfuss 
Faktor, mit dem die einfache Steuer multipliziert wird und die Steuerlast 
ermittelt wird. Ist variabel (veränderlich), d.h. Kantone und Gemeinden 
legen ihn jährlich fest. 

 
Auftrag: Berechnen Sie für Patricia Noss die Steuern, die sie zu bezahlen hat. Verwenden 
Sie dazu die Angaben aus der Steuererklärung und die folgenden Tabellen (nächste Seiten). 

Steuerbares Einkommen Steuerbares Vermögen 

Direkte Bundessteuer Kantons- und Gemeindesteuer 

24'300 (24'356) 15'000 (15'056) 27‘000 (27'360) 
   

Direkte Bundessteuer   

Steuerbares Einkommen  Steuerschuld 

24'300 
24‘000  73.15   

Je weitere 100  0.77 2.30   

Steuerlast A: Direkte Bundessteuer 75.45   

Kantons- und Gemeindesteuern  

Steuerbares Vermögen  Steuerschuld 

27‘000 
Unterhalb 

Eintrittsschwelle 
0.–   

   

Steuerbares Einkommen  Einfache Steuer 

15‘000 
10‘000  287.15   

Je weitere 100  3.60 180.00   

  467.15   

   

 Einfache Steuer x Steuerfuss  

Kanton 467.15   x 3.060 1'429.50   

Gemeinde 467.15   x 1.650 770.80   

Kirche 467.15   x 0.174 81.30   

Steuerlast B: Kantons- und Gemeindesteuer 2'281.60   

   

Gesamte Steuerlast in CHF (A und B zusammenzählen) 2'357.05   

Steuerbelastung (in % des Nettolohnes, CHF 40‘000.–) 5,9 % (ca. 10 %) 
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Aufgaben und Fragen 
a) Wer ist in der Schweiz steuerpflichtig? 

Natürliche Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz 

Juristische Personen, die ihren Sitz oder 
ihre Betriebsstätte in der Schweiz haben   

 
b) Was bedeutet der Begriff „Steuerhoheit“ und wer besitzt sie in der Schweiz? 

Die Steuer-
hoheit (= …) 

Recht Steuern zu erheben   

… haben… Bund, Kanton, Gemeinde (Einwohner-, Kirchgemeinde)   

 
c) Ab welchem Alter muss man eine Steuererklärung ausfüllen? 

Ab 16 Jahren   

 
d) Was sind beim Bund die vier grössten Ausgabeposten? Wie hoch ist ihr Anteil (auf 

ganze Prozente runden)? Gehen Sie auf: Steuern.Easy > Wissen > Wofür zahle ich 
Steuern? > Verwendung der Steuern auf Bundesebene. 

1. Soziale Wohlfahrt (34%) 2. Finanzen und Steuern (15%) 

3. Verkehr (13%) 4. Bildung und Forschung (11%) 

 
e) Was sind beim Kanton Bern die vier grössten Ausgabeposten? Gehen Sie auf: Steu-

ern.Easy > Kantone > Bern. 

1. Bildung (30%) 2. Soziale Sicherheit (20%) 

3. Gesundheit (15%) 
4. Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
(9%) 

 
f) Nennen Sie je zwei direkte und indirekte Steuern. 

Direkte Steuern Indirekte Steuern 

Einkommenssteuer, Vermögenssteuer Mehrwertsteuer, Verrechnungssteuer   

Gewinnsteuer, Kapitalsteuer Motorfahrzeugsteuer, Hundesteuer   

 
g) Welche persönlichen Steuerunterlagen müssen Sie beim Ausfüllen der offiziellen Steuer-

erklärung bereitlegen? 
Lohnausweis, Belege für Berufsabzüge 
(Fahrkosten wie Abo usw.) 

Bankkontoauszüge   

Angaben zur Versicherung 
(Lebensversicherung, Krankenkasse) 

Krankheitskosten und Vergabungen   

 
h) Wodurch unterscheiden sich die zwei wichtigsten Formen von Steuervergehen? 

Steuerhinterzie-
hung 

Verschweigen von Einkommen und Vermögen 

Steuerbetrug Fälschen von Dokumenten und Urkunden 
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i) Wofür verwendet die öffentliche Hand die Steuergelder? 

Bund 
Aussenpolitik, Armee, Hochschulen, Soziale Wohlfahrt (AHV, IV 
usw.), Verkehr (SBB und Autobahnen) 

Kanton 
Schulen (Gymnasium, Berufsschulen), Hochschulen, Verkehr 
(Kantonsstrassen), Gesundheit (Spitäler usw.), Sicherheit (Polizei) 

Gemeinde 
Verkehr (Gemeindestrassen), Grundschule, Feuerwehr, Sozialhilfe, 
Abfallentsorgung, Kanalisation usw. 

 
j) Was sind die drei MWST-Sätze? Nennen Sie Höhe der MWST-Sätze sowie die Bezeich-

nung der Sätze. 
MWST-
Sätze (%)… 

8.0 % 2.5 % 3.8 %  

Bezeichnung Normalsatz 
Reduzierter Satz 
(Güter des täglichen 
Bedarfs) 

Sondersatz 
(Hotellerie) 

 
k) Was ist der Zweck der Verrechnungssteuer? 

Steuerhinterziehung verhindern  Umgehung des Bankgeheimnisses  
Steuersubjekt ist gezwungen Finanzkapital und –erträge anzugeben   

 
l) Nennen Sie zu den folgenden Beschreibungen die jeweilige Bundessteuer. 

Steuer Beschreibung 

Direkte Bundessteuer 
(Einkommen-, Gewinnsteuer) 

Steuer auf Einkommen (natürliche Pers.) bzw. Gewinn (ju-
ristische Pers.) 

Mehrwertsteuer 
Steuer auf dem Verbrauch von Gütern und Dienstleistun-
gen 

Mineralölsteuer Steuer auf Benzin und Heizöl 

Tabaksteuer Steuer auf Tabakwaren 

Verrechnungssteuer 
Steuer auf Zinsen und Dividenden zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung 

 
m) Beantworten Sie anhand der Familie Stoller (wohnhaft in Spiez, vier Kinder, mit Eigen-

tumswohnung, Familienauto und Hund) die folgenden Fragen. 

1. Wem zahlt die Familie Stoller Steuern?  
Bund, Kanton Bern, 
Einwohnergemeinde Spiez, 
Kirchgemeinde Spiez 

2. Welche direkten Steuern zahlen die 
Stollers? 

Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, 
Liegenschaftssteuer 

3. Welche indirekten Steuern zahlen die 
Stollers aufgrund des Sachverhalts? 

Motorfahrzeugsteuer, Hundesteuer, 
(zahlen nicht direkt: Mehrwertsteuer, 
Biersteuer, Mineralölsteuer) 

4. Wer versteuert den Lohn von Nora Stol-
ler, sobald sie in der Lehre ist? 

Nora selber 

5. Welche Leistungen erbringen Kanton 
und Gemeinde gegenüber den Stollers? 

Grundschule, Berufsschule, Strassen, 
Polizei, Feuerwehr 
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n) Vervollständigen Sie das folgende Schema zur Bestimmung des steuerbaren Einkom-
mens. Nennen Sie zu den verschiedenen Einkünften und Abzügen auch jeweils zwei Bei-
spiele. 

Berechnung steuerbaren Einkommen Beispiele 

Verschiedene Einkünfte Nettolohn 
Zinsen auf 
Bankkonto 

– Allgemeine Abzüge   
Reisekosten 
Arbeitsweg, 
Verpflegung 

Schuldzinsen, 
Prämien 
Krankenkassen 

Reineinkommen   Hier nichts eintragen! 

– Sozialabzüge   
Abzüge für Kinder 
und Verheiratete 

Krankheits- und 
Unfallkosten 

= Steuerbares Einkommen Hier nichts eintragen! 

 
o) Berechnen Sie die Steuern für verschiedene Personen. Beachten Sie das Beispiel (al-

leinstehende Person, Einkommen CHF 40'000.–). 
1. Rahel Muster, ledig, wohnhaft in Spiez, steuerbares Einkommen CHF 35‘000.– 
2. Flavia Noss, alleinerziehende Mutter (Tarif 2!), wohnhaft in Spiez, steuerbares Ein-

kommen CHF 35‘000.– 
3. Susanne und Stefan Stoller, verheiratet, wohnhaft in Spiez, steuerbares Einkommen 

CHF 70‘000.– 

 
1. Direkte 
Bundes-
steuer 

Kantons- und Gemeindesteuer Steuerlast to-
tal 

(1+2+3+4) 
(CHF und %) 

Einfache 
Steuer 

2. Kanton 
(3.06) 

3. Gemeinde 
(1.65) 

4. Kirche 
(0.174) 

Bsp. 205.55 1'528.35 4'676.75 
(1'528.35 * 3.06) 

2'521.80 
(1'528.35 * 1.65) 

265.95 
(1'528.35 * 0.174) 

7'670.– 
(19%) 

1. 161.55 1'305.85 3'995.90 2'154.65 227.20 
6’539.30 

(19%) 

2. 67.00 1'081.20 3'308.45 1'784.00 188.15 
5’347.60 

(15%) 

3. 
724.00 
Steuer-

progression 
2'477.70 7'581.75 4'088.20 431.10 

12’825.10 
(18%) 

 
p) Was stellen Sie fest, wenn Sie die direkte Bundessteuer von Flavia Noss und des Ehe-

paars Stoller miteinander vergleichen? 

Ehepaar Stoller zahlt bei doppeltem Einkommen mehr 10-mal so viel Steuern wie 
Flavia Noss  Steuerbelastung steigt mit höherem Einkommen übermässig an (= 
Steuerprogression)   
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q) Lösen Sie auf Steuern.Easy das Quiz (www.steuern-easy.ch > Menu > Quiz; das Quiz 
„Steuersystem“ eher zuletzt lösen). Freiwillig: Füllen Sie „Tagebuch einer Steuerzahle-
rin“ aus (Tipp: nur am Computer; speichern Sie dazu das PDF auf Ihrem Desktop. Mit der 
neuesten Version von Acrobat Reader sollten Sie das Dokument ausfüllen können. 
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Steuerarten (Zusammenfassung) 

Steuerhoheit Direkte Steuern (Besteuerung der wirt-
schaftlichen Lage):  

Indirekte Steuern (Besteuerung von Ver-
brauch, Besitz oder Aufwand) 

Bund Einkommenssteuer (nat. Personen) 
Gewinnsteuer (jur. Personen) 

Mehrwertsteuer (siehe unten) 
Verrechnungssteuer (siehe unten) 
Tabaksteuer 
Mineralölsteuer (d.h. auf Benzin) 
Biersteuer 
Steuer auf gebranntem Wasser 

Kanton Einkommens- und Vermögenssteuer 
Gewinn- und Kapitalsteuer 
Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer 

Motorfahrzeugsteuer 

Gemeinde Einkommens- und Vermögenssteuer 
Gewinn- und Kapitalsteuer 
Liegenschaftssteuer 

Hundesteuer 

Hinweis In der Regel nimmt die Besteuerung pro-
gressiv zu (zunehmende prozentuale 
Steuerlast mit zunehmendem Vermögen) 

Die Steuersätze sind für alle gleich hoch. 
Wer mehr konsumiert/verbraucht, zahlt 
mehr. 

Abzüge auf einen Blick3 
Die folgenden Abzüge werden durch die Steu-
erverwaltung berechnet bzw. automatisch auf 
das zulässige Maximum gekürzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online-Übungen 
Lösen Sie auf www.learningapps.org 
(https://learningapps.org/4504016) die Übun-
gen zum Steuerrecht. 
 

 
 
  

                                                
3 Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Bern, Wegleitung 
2016 zum Ausfüllen der Steuererklärung, natürliche Personen, 
www.taxme.ch, 24.02.16 
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Steuer-Spartipps 

1. Steuerplanung während des Jahres 
d.h. vor Ausfüllen der Steuererklärung 

Ausgaben planen = gleichmässig auf Jahre verteilen. Belege sam-
meln  pro Kalenderjahr einen Ordner mit allen Belegen (Konto-
auszüge, Rechnungen usw.) führen. 

2. Beiträge in die Säule 3a (gebundene 
Vorsorge) 

Einzahlungen in Säule 3a bis 6‘768.- (2015) vom Einkommen ab-
ziehbar. Bis Auszahlung vor Pensionierung vermögenssteuerfrei. 

3. Einkauf in die Pensionskasse Einkauf in überobligatorischen Teil der Pensionskasse gleich ge-
handhabt wie bei Säule 3a. 

4. Arztbesuch (in der ersten Jahres-
hälfte) 

Krankheitskosten > 5 % des Reineinkommens abzugsberechtigt. 

5. Aktien statt Obligationen Zinsen und Dividenden = Einkommen, Kapitalgewinne (v.a. bei Ak-
tien) = steuerfrei. 

6. Verrechnungssteuer zurückfordern 35 % der Einkommen aus Kapital rückforderbar. VST > Einkom-
menssteuer. 

7. Vorsorgeleistungen in verschiedenen 
Jahren beziehen 

Einkommenssteuerpflichtige Bezüge von Säule 3a über 5 Jahre 
verteilen  Brechen der Steuerprogression. 

8. (Berufsbezogene) Weiterbildung Alle im Zusammenhang mit der aktuellen Berufssituation stehen-
den Weiterbildungskosten abziehbar. 

9. Berufsauslagen: Belege sammeln Berufskosten (Kleider, Arbeitsgeräte, Bücher, Berufs-verband 
usw.) abziehbar  Belege sammeln bzw. im TaxMe erfassen. 

10. Sich selbständig machen Mehr Freiheiten beim Abzug der Kosten (was privat – was ge-
schäftlich?). 

11. Schulden machen, obwohl… (vgl. 
Thema Schulden) 

Schulden vom Vermögen und Schuldzinsen vom Einkommen ab-
ziehbar. 

12. Wohneigentum kaufen oder bauen 
Eigenmietwert versteuert. Schulden und Liegenschaftskosten (Hy-
pothekarzinsen, Unterhalt, Renovationen usw.) abziehbar. Reno-
vationen auf mehrere Jahre verteilen. 

13. Sich wohltätig zeigen d.h. spenden 
(auch Parteien) 

Vergabungen vom Einkommen abziehen (ab ca. CHF 500.- bele-
gen!). Zuwendungen an politische Parteien ebenfalls abzugsbe-
rechtigt. 

14. Scheiden/Trennen (zumindest in der 
ersten Jahreshälfte) – oder erst gar 
nicht heiraten 

Nur bei Bundessteuer: Separate Besteuerung des Einkommens 
bei einem Konkubinatspaar. Gemeinsame Besteuerung bei verhei-
ratetem Paar  höhere Steuerklasse (Steuerprogression). 

15. Kinder kriegen Abzüge je Kind CHF 8‘000.- (Kanton) bzw. 6‘500.-  (Bund). 

16. Zügeln (Wohnort wechseln) Unterschiedliche Steuerfüsse/-belastungen je nach Kanton und 
Gemeinde. 

17. Weitab vom Schuss wohnen oder ar-
beiten 

Wegkosten mit Auto/Motorrad voll vom Einkommen abziehbar, 
wenn keine ÖV-Haltestelle in der Nähe von Wohnhaus/Arbeits-
platz oder Arbeitsersparnis mit Auto/Motorrad mehr als eine halbe 
Stunde gegenüber ÖV. 

18. Auf göttlichen Beistand verzichten Austritt aus der Landeskirche  keine Kirchensteuer mehr. 

19. Ehrlich sein Straf- und/oder Nachsteuern vermeiden (bei VST)  z.B. bei nicht 
angegebenen Kapitalerträgen bis 5-faches der geschuldeten VST. 

20. Krankenversichert sein Krankenkassenprämien abziehbar. 
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Steuerzweck  
Oft entscheidet das Volk über die Steuersätze und die Verwendung der Steuererträge. Die 
eingenommenen Steuergelder werden für drei verschiedene Zwecke verwendet: 

4a Fiskalpolitischer Zweck 4b Wirtschaftspolitischer 
Zweck 

4c Sozialpolitischer Zweck 

Der Staat deckt den Bedarf 
der Allgemeinheit (Schulen, 
Verkehr, Umweltschutz 
usw.). Mit den Steuern wer-
den somit die Staatsausga-
ben bezahlt. 

Der Staat schützt wirt-
schaftliche Interessen 
(Subventionen, Direktzahlun-
gen an die Landwirtschaft, 
Wirtschaftsförderung, Unter-
stützung von Randregionen 
usw.). 

Der Staat übernimmt soziale 
Aufgaben (z. B. Sozialversi-
cherungen, Spitäler, Verbilli-
gung von Krankenkassenprä-
mien). Mit Steuern wird somit 
von Reich zu Arm umverteilt 
(wie Robin Hood). 

 
 

Steuerprogression 

Prozentuale Zunahme der Steuerbelastung bei steigendem Einkommen 
(doppeltes Einkommen = 6-fache Steuerlast). 
Die Steuerprogression führt zu einer unterschiedlichen Steuerlast für 
verschiedene Einkommen. Damit erfolgt eine Umverteilung der Vermö-
gen in der Bevölkerung 

 
 
r) Worin unterscheidet sich die Steuerprogression von einer linearen Besteuerung? 

Lineare Besteue-
rung 

Steuerbelastung (Steuer in Prozent des Einkommens) bleibt 
gleich 

Steuerprogression 
Prozentuale Steuerbelastung nimmt mit zunehmendem 
Einkommen zu (doppeltes Einkommen  6- bis 8-fache Steuern) 
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4 
 

                                                
4 Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Bern, Wegleitung 2016 zum Ausfüllen der Steuererklärung, natürliche Personen, 
www.taxme.ch > Steuererklärung > Einkommens- und Vermögenssteuern > Wegleitungen, 17.01.2017 


